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Synopse zur DGUV Vorschrift 49 (UVV Feuerwehren) 
               

 

 
Ursprungsfassung 

 
UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997] 

 

 
Änderungen 

 
DGUV Vorschrift 49 [06/2018] 

 

Begründung/ 
Erläuterungen 

In neue UVV übernommen 
(§ XY in neuer UVV) 

Gestrichen / andere Begriffe / umformuliert 

Übernommen aus alter UVV 
Neu 

(Aus altem § XY) 

 

I. Geltungsbereich I. Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen  

Die neu gefasste  
UVV „Feuerwehren“ 

gliedert sich zukünftig 
in sieben Abschnitte. 

 

§ 1. Geltungsbereich (neu § 1) § 1 Geltungsbereich (alt § 1) 

 § 2 Begriffsbestimmungen (alt § 2) 

II. Begriffsbestimmungen II. Organisation von Sicherheit und Gesund-
heitsschutz (neu) 

§ 2. Begriffsbestimmungen (neu § 2) § 3 Verantwortung (alt 3) 

  § 4 Gefährdungsbeurteilung (neu) 

§ 5 Sicherheitstechnische und medizinische Beratung 
(neu) 

§ 6 Persönliche Anforderungen und Eignung (alt § 
14) 

§ 7 Arbeitsmedizinische Vorsorge (alt DA zu § 14) 

§ 8 Unterweisung (alt § 15) 

§ 9 Erste Hilfe (neu) 

§ 10 Instandhaltung (alt § 16) 

§ 11 Prüfungen (alt §§ 30 - 31) 
 

Übersicht zum Inhaltsverzeichnis 
 

Seite 1 - 5 
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Ursprungsfassung 

 
UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997] 

 

 
Änderungen 

 
DGUV Vorschrift 49 [06/2018] 

 

Begründung/ 
Erläuterungen 

III. Bau und Ausrüstung (neu III. Feuerwehrein-
richtungen) 

III. Feuerwehreinrichtungen (alt III. Bau und 
Ausrüstung) 

 

§ 3. Allgemeines (neu § 3)  

§ 3a. (entfallen) 

§ 4. Bauliche Anlagen (neu § 12) § 12 Bauliche Einrichtungen (alt § 4) 

§ 5. Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger (neu § 13) § 13 Geräte, Ausrüstungen und Feuerwehrfahrzeuge 
(alt §§ 4 - 11) 

§ 6. Leitern, Hubrettungsgeräte und Hubarbeitsbüh-
nen (neu § 13) 

 

§ 7. Kraftbetriebene Aggregate (neu § 13) 

§ 8. Sprungrettungsgeräte (neu § 13)   

§ 9. Luftheber (neu § 13)   

§ 10. Hydraulisch betätigte Rettungsgeräte (neu § 
13) 

§ 11. Kleinboote für die Feuerwehr (neu § 13) 

§ 12. Persönliche Schutzausrüstungen (neu § 14) § 14 Persönliche Schutzausrüstungen (alt § 12) 
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Ursprungsfassung 

 
UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997] 

 

 
Änderungen 

 
DGUV Vorschrift 49 [06/2018] 

 

Begründung/ 
Erläuterungen 

IV. Betrieb IV. Betrieb  

§ 13. Allgemeines (entfallen)  

A. Gemeinsame Bestimmungen 

§ 14. Persönliche Anforderungen (neu §§ 6 und 7) 

§ 15. Unterweisung (neu § 8) 

§ 16. Instandhaltung (neu § 10) 

B. Besondere Bestimmungen  

§ 17. Verhalten im Feuerwehrdienst (neu § 15) § 15 Verhalten im Feuerwehrdienst (alt § 17) 

 § 16 Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen 
(neu)  

§ 18. Feuerwehranwärter und Angehörige der Ju-
gendfeuerwehren (neu § 17) 

§ 17 Kinder und Jugendliche in der Feuerwehr (alt § 
18) 

§ 19. Wasserförderung (neu § 18) § 18 Wasserförderung (alt § 19) 

§ 20. Betrieb von Verbrennungsmotoren (neu § 19) § 19 Betrieb von Feuerwehrfahrzeugen (alt § 20) 

§ 21. Sprungrettung (neu § 20) § 20 Rettungs- und Selbstrettungsübungen (alt §§ 21 
- 22) 

§ 22. Abseilübungen (neu § 20) § 21 Hydraulisch betätigte Rettungsgeräte und He-
bekissensysteme (alt §§ 23 - 24) 

§ 23. Luftheber (neu § 21)  



 
4 

 

 
Ursprungsfassung 

 
UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997] 

 

 
Änderungen 

 
DGUV Vorschrift 49 [06/2018] 

 

Begründung/ 
Erläuterungen 

§ 24. Hydraulisch betätigte Rettungsgeräte (neu § 
21) 

  

§ 25. Dienst an und auf Gewässern (neu § 22) § 22 Dienst an und auf Gewässern (alt § 25) 

§ 26. Tauchereinsatz (neu § 23) § 23 Taucheinsatz (alt § 26) 

§ 27. Einsatz mit Atemschutzgeräten (neu § 24) § 24 Einsatz mit Atemschutzgeräten (alt § 27) 

§ 28. Einsturz- und Absturzgefahren (neu § 25) § 25 Einsturz- und Absturzgefahren (alt § 28) 

§ 29. Gefährdung durch elektrischen Strom (neu § 
26) 

§ 26 Gefährdung durch elektrischen Strom (alt § 29) 

V. Prüfungen  

§ 31. Regelmäßige Prüfungen (neu § 11 Abs. 2) 

§ 30. Sichtprüfungen (neu § 11 Abs. 1) 

§ 31. Regelmäßige Prüfungen (neu § 11 Abs. 2)  
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Ursprungsfassung 

 
UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997] 

 

 
Änderungen 

 
DGUV Vorschrift 49 [06/2018] 

 

Begründung/ 
Erläuterungen 

VI. Ordnungswidrigkeiten (neu V.) V. Ordnungswidrigkeiten (alt VI.)  

§ 32. Ordnungswidrigkeiten (neu § 27) § 27 Ordnungswidrigkeiten (alt § 32) 

VII. Übergangsregelungen (neu VI.)  VI. Übergangsregelungen (alt VII.) 

§ 33. Übergangsregelungen (neu § 28) § 28 Übergangsregelungen (alt § 33) 

VIII. In-Kraft-Treten (neu VII.) VII. In-Kraft-Treten (alt VIII.) 

§ 34. In-Kraft-Treten (neu § 29)  § 29 In-Kraft-Treten (alt § 34) 

  

Anlage 1 Fristen für Eignungsuntersuchungen 
(neu)   
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Ursprungsfassung 

 
UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997] 

 

 
Änderungen 

 
DGUV Vorschrift 49 [06/2018] 

 

Begründung/ 
Erläuterungen 

I. Geltungsbereich I. Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen   

§ 1.Geltungsbereich  
Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt für Feuer-
wehreinrichtungen und Feuerwehrdienst. 

§ 1 Geltungsbereich  
Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt für Unternehme-
rinnen und Unternehmer, die Trägerin oder Träger 
öffentlicher freiwilliger Feuerwehren oder öffentlicher 
Pflichtfeuerwehren sind, sowie Versicherte im ehren-
amtlichen Feuerwehrdienst, einschließlich der Nut-
zung von Feuerwehreinrichtungen, die für diese Ver-
sicherten bestimmt sind.  

Die DGUV Vorschrift 
49 ist die spezielle 

Vorschrift für die öf-
fentlichen Feuerweh-
ren mit ehrenamtli-

chen Kräften. 
 

Sie ergänzt und kon-
kretisiert die DGUV 

Vorschrift 1 „Grunds-
ätze der Prävention“ 

für den Feuerwehrbe-
reich. 

 
Deshalb gilt zukünftig 
die UVV „Feuerweh-
ren“ für die Freiwilli-

gen Feuerwehren und 
die Pflichtfeuerwehren 
sowie sonstige Versi-
cherte im ehrenamtli-

chen Dienst dieser 
Feuerwehren. 

Dies bedeutet im Umkehrschluss: 
Die UVV gilt nicht für Beamte und hauptbe-
ruflich im Feuerwehrdienst Beschäftigte. Für 
diese gilt uneingeschränkt das staatliche Ar-
beitsschutzrecht. 

Übersicht zum Inhalt 
 

Seite 6 - 32 
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Ursprungsfassung 

 
UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997] 

 

 
Änderungen 

 
DGUV Vorschrift 49 [06/2018] 

 

Begründung/ 
Erläuterungen 

II. Begriffsbestimmungen   

§ 2 Begriffsbestimmungen  
Im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift sind: 

§ 2 Begriffsbestimmungen  
Im Geltungsbereich gemäß § 1 dieser Unfallverhü-
tungsvorschrift sind: 

1. Feuerwehren Einheiten, die nach landesrechtlichen 
Bestimmungen als Feuerwehren aufgestellt sind; 

1. Feuerwehren: Einheiten, die nach bundes- oder 
landesrechtlichen Bestimmungen als öffentliche frei-
willige Feuerwehren oder öffentliche Pflichtfeuerweh-
ren aufgestellt sind 

 2. Bauliche Anlagen: Feuerwehrhäuser und ihre Au-
ßenanlagen, Werkstätten sowie Ausbildungs- und 
Übungsanlagen für die in Ziffer 1 genannten Feuer-
wehren  

 3. Feuerwehrfahrzeuge: landgebundene Fahrzeuge, 
Anhänger, Abroll- und Absetzbehälter, Wasser- und 
Luftfahrzeuge der in Ziffer 1 genannten Feuerwehren  

2. Feuerwehreinrichtungen: alle für den Feuerwehr-
dienst eingesetzten sächlichen Mittel, insbesondere 
bauliche Anlagen, Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstun-
gen, ausgenommen Hilfs- und Betriebsstoffe; 

4. Feuerwehreinrichtungen:  alle für den Feuerwehr-
dienst in den in Ziffer 1 genannten Feuerwehren ein-
gesetzten sächlichen Mittel, insbesondere bauliche 
Anlagen, Feuerwehrfahrzeuge, Geräte und Ausrüs-
tungen, ausgenommen Hilfs- und Betriebsstoffe 

3. Feuerwehrangehörige: Personen, die aktiv im 
Feuerwehrdienst tätig sind (Feuerwehrdienst Leis-
tende, Feuerwehranwärter und Angehörige der Ju-
gendfeuerwehren); 

5. Feuerwehrangehörige: Personen, die Angehörige 
einer in Ziffer 1 genannten Feuerwehr nach bundes- 
oder landesrechtlichen Bestimmungen sind  
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Ursprungsfassung 

 
UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997] 

 

 
Änderungen 

 
DGUV Vorschrift 49 [06/2018] 

 

Begründung/ 
Erläuterungen 

 6. Einsatzbedingungen Umstände, denen Feuerwehr-
angehörige bei einem Einsatz ausgesetzt sind; Sie 
sind in der Regel dadurch gekennzeichnet, dass in 
höchster Eile Menschenleben zu retten oder schwere 
gesundheitliche Schäden, eine Gefahr für die öffentli-
che Sicherheit oder Ordnung abzuwenden, Tiere zu 
retten oder bedeutende Sachwerte zu erhalten sind 
und erhöhte physische und psychische Belastungen 
vorliegen. 

 

4. Feuerwehrdienst dienstliche Tätigkeiten der Feu-
erwehrangehörigen, insbesondere...  

7. Feuerwehrdienst Tätigkeiten der Feuerwehrange-
hörigen, insbesondere bei Ausbildung, Übung und 
Einsatz  

 

5. Einsatzort: die Stelle, an der die Feuerwehr dienst-
lich tätig wird; 

8. Einsatzort: Stelle, an der die Feuerwehr dienstlich 
tätig wird 

6. Unternehmer: der Träger der Feuerwehr nach lan-
desrechtlichen Vorschriften 

9. Unternehmerin oder Unternehmer: Trägerin oder 
Träger einer in Ziffer 1 genannten Feuerwehr nach 
bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften  
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Ursprungsfassung 

 
UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997] 

 

 
Änderungen 

 
DGUV Vorschrift 49 [06/2018] 

 

Begründung/ 
Erläuterungen 

 II. Organisation von Sicherheit und Gesund-
heitsschutz 

 

 § 3 Verantwortung  Verantwortlichkeiten 
werden klar benannt. 

Dieser Thematik 
wird damit besondere 
Bedeutung beigemes-

sen. 
 

Dafür wurde als neuer 
Abschnitt II die „Or-

ganisation von Sicher-
heit und Gesundheits-

schutz“ in die Vor-
schrift aufgenommen. 

 
Die Gesamtverantwor-
tung für die öffentli-
chen Feuerwehren 

liegt eindeutig bei der 
jeweiligen Gebietskör-

perschaft und nicht 
bei der Leitung der 

Feuerwehr. Damit ob-
liegt der Gebietskör-

(1) Die Unternehmerin oder der Unternehmer ist für 
die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der im 
Feuerwehrdienst Tätigen verantwortlich. Sie oder er 
hat für eine geeignete Organisation zu sorgen und 
dabei die besonderen Strukturen und Anforderungen 
der Feuerwehr zu berücksichtigen. 

(2) Überträgt die Unternehmerin oder der Unterneh-
mer ihnen obliegende Aufgaben und Pflichten an 
Feuerwehrangehörige, so hat die Unternehmerin 
bzw. der Unternehmer in besonderem Maße der 
Auswahl-, Aufsichts-, Kontroll- und Organisationsver-
antwortung nachzukommen.  

(3) Feuerwehrangehörige denen Führungsaufgaben 
obliegen. haben für die Sicherheit und den Gesund-
heitsschutz der ihnen unterstellten Feuerwehrange-
hörigen zu sorgen. 

(4) Von § 2 Absatz 1 Satz 2 und 3 DGUV Vorschrift 1 
„Grundsätze der Prävention“ kann unter Einhaltung 
der DGUV Vorschrift 49 „Feuerwehren“ abgewichen 
werden, soweit dies angesichts der besonderen 
Strukturen und der gesetzlichen Aufgaben der Feu-
erwehr erforderlich ist. 
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Ursprungsfassung 

 
UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997] 

 

 
Änderungen 

 
DGUV Vorschrift 49 [06/2018] 

 

perschaft die Verant-
wortung für die Si-

cherheit und den Ge-
sundheitsschutz der 
dort tätigen Feuer-
wehrangehörigen. 

Die sich aus dem Eh-
renamt ergebenden 

Strukturen und Anfor-
derungen müssen bei 

der Wahrnehmung 
dieser Verantwortung 
besonders berücksich-

tigt werden. 

 § 4 Gefährdungsbeurteilung  
Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat Ge-
fährdungen im Feuerwehrdienst zu ermitteln und 
erforderliche Maßnahmen für Sicherheit und Gesund-
heitsschutz für alle Feuerwehrangehörigen zu treffen. 
Diese Maßnahmen sind insbesondere aus dem feu-
erwehrspezifischen Regelwerk abzuleiten. 

 § 5 Sicherheitstechnische und medizinische 
Beratung  
Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat sich 
erforderlichenfalls zur Wahrnehmung ihrer bzw. sei-
ner Pflichten zur Gewährleistung von Sicherheit und 
Gesundheitsschutz sicherheitstechnisch und medizi-
nisch beraten zu lassen.  

§ 14 Persönliche Anforderungen  
Für den Feuerwehrdienst dürfen nur körperlich und 
fachlich geeignete Feuerwehrangehörige eingesetzt 
werden. 

§ 6 Persönliche Anforderungen und Eignung 

Die neue Vorschrift 
konkretisiert einerseits 
die Vorgaben zur Eig-
nung für den Feuer-
wehrdienst, anderer-
seits wird die Durch-

führung von Eig-
nungsuntersuchungen 
durch eine neue Rege-
lung zukünftig verein-

facht. 

 (1) Die Unternehmerin oder der Unternehmer darf 
Feuerwehrangehörige nur für Tätigkeiten einsetzen, 
für die sie körperlich und geistig geeignet sowie fach-
lich befähigt sind. Bestehen konkrete Anhaltspunkte, 
aus denen sich Zweifel an der körperlichen oder geis-
tigen Eignung von Feuerwehrangehörigen für die 
vorgesehene Tätigkeit ergeben, so hat sich die Un-
ternehmerin bzw. der Unternehmer die Eignung ärzt-
lich bestätigen zu lassen. 

§ 4 greift die Gefährdungsbeurteilung 
auf. Für die Freiwilligen Feuerwehren ist 
diese mit der Inkraftsetzung der DGUV Vor-
schrift 1 (Fassung November 2013) verbind-
lich. Verantwortlich für die Durchführung ist 
die Stadt bzw. Gemeinde als Trägerin des 
Brandschutzes. 
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Ursprungsfassung 

 
UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997] 

 

 
Änderungen 

 
DGUV Vorschrift 49 [06/2018] 

 

Begründung/ 
Erläuterungen 

 (2) Feuerwehrangehörige, die unter Einsatzbedin-
gungen – insbesondere bei Gefahren für Leib und 
Leben Dritter – im Feuerwehrdienst eingesetzt wer-
den, müssen ihnen bekannte aktuelle oder dauerhaf-
te Einschränkungen ihrer gesundheitlichen Eignung 
der Unternehmerin oder dem Unternehmer bzw. der 
zuständigen Führungskraft unverzüglich und eigen-
verantwortlich melden.   

Ziel ist es dabei 
nicht, irgendjemanden 

aus der Feuerwehr 
auszuschließen - im 

Gegenteil, denn in der 
Feuerwehr gibt es die 
vielfältigsten Möglich-
keiten, tätig zu wer-
den, auch bei einge-
schränkter Eignung. 

 3) Für die Tätigkeiten, die besondere Anforderungen 
an die körperliche Eignung von Feuerwehrangehöri-
gen stellen, muss sich die Unternehmerin oder der 
Unternehmer deren Eignung durch Eignungsuntersu-
chungen vor Aufnahme der Tätigkeit und in regel-
mäßigen Abständen ärztlich bescheinigen lassen. 
Dies gilt für Tätigkeiten unter Atemschutz und als 
Taucherin bzw. Taucher gemäß Anlage 1. Absatz 1 
bleibt unberührt.  

 (4) Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat der 
Ärztin bzw. dem Arzt vor Untersuchungen nach Ab-
satz 1 Satz 2 oder Absatz 3 mitzuteilen, für welche 
Tätigkeiten unter welchen Bedingungen der oder die 
betreffende Feuerwehrangehörige vorgesehen ist. 
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Ursprungsfassung 

 
UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997] 

 

 
Änderungen 

 
DGUV Vorschrift 49 [06/2018] 

 

Begründung/ 
Erläuterungen 

 (5) Untersuchungen nach Absatz 1 Satz 2 und Absatz 
3 sind von hierfür geeigneten Ärztinnen oder Ärzten 
durchführen zu lassen. Für den Umfang der Untersu-
chungen sind die vorgesehene Tätigkeit und die da-
bei bestehenden Bedingungen sowie im Fall von Ab-
satz 1 Satz 2 die konkreten Anhaltspunkte maßge-
bend. Der anerkannte Stand der medizinischen Er-
kenntnisse ist zu beachten.  

 

 (6) Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat die 
Eignungsuntersuchungen zu veranlassen und deren 
Kosten zu tragen.  

 

 § 7 Arbeitsmedizinische Vorsorge  Vorsorge mit Eig-
nungsfeststellung 
möglich. Dies kann 

auch durch geeignete 
(z.B. niedergelassene) 

Ärzte erfolgen, die 
nicht zwingend Ar-

beits- oder Betriebs-
mediziner sind. Vo-

raussetzung sind eine 
entsprechende appa-

rative Ausstattung und 
fachliche Kenntnisse 
zur Durchführung der 

Untersuchung. 

 (1) Abweichend von § 2 Absatz 1 DGUV Vorschrift 1 
in Verbindung mit der „Verordnung zur arbeitsmedi-
zinischen Vorsorge“ kann bei Feuerwehrange-hörigen 
arbeitsmedizinische Vorsorge wegen des Tragens 
von Atemschutz-geräten oder wegen Taucherarbei-
ten gemeinsam mit Eignungsuntersuchungen im Sin-
ne des § 6 Absatz 3 durch vom Unternehmer oder 
von der Unternehmerin damit beauftragte geeignete 
Ärzte bzw. Ärztinnen (§ 6 Absatz 5) durchgeführt 
werden. 

 (2) Im Übrigen bleiben die Regelungen der „Verord-
nung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge“ unberührt. 
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Ursprungsfassung 

 
UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997] 

 

 
Änderungen 

 
DGUV Vorschrift 49 [06/2018] 

 

Begründung/ 
Erläuterungen 

§ 15 Unterweisung 
Die Feuerwehrangehörigen sind im Rahmen der Aus- 
und Fortbildung über die Gefahren im Feuerwehr-
dienst sowie über die Maßnahmen zur Verhütung von 
Unfällen zu unterweisen. 

§ 8 Unterweisung 

Besonderer Stellen-
wert von 

Unterweisungen. 

 (1) Die Feuerwehrangehörigen sind im Rahmen der 
Aus- und Fortbildung über die möglichen Gefahren 
und Fehlbeanspruchungen im Feuerwehrdienst sowie 
über die Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen 
und Gesundheitsgefahren zu unterweisen. Die Un-
terweisung ist zu dokumentieren.  

 (2) Feuerwehrangehörige sind regelmäßig über die 
Inanspruchnahme von Sonderrechten im Straßenver-
kehr zu unterweisen. 

 § 9 Erste Hilfe  
Die Unternehmerin oder der Unternehmer kann ab-
weichend von § 26 Absatz 2 DGUV Vorschrift 1 
„Grundsätze der Prävention“ in Feuerwehren auch 
Ersthelferinnen oder Ersthelfer einsetzen, die nach 
landesrechtlichen Bestimmungen oder – sofern das 
Landesrecht keine entsprechenden Ausbildungsvor-
gaben enthält – nach feuerwehrspezifischem Regel-
werk in Erster Hilfe ausgebildet worden sind und re-
gelmäßig fortgebildet werden.  
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Ursprungsfassung 

 
UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997] 

 

 
Änderungen 

 
DGUV Vorschrift 49 [06/2018] 

 

Begründung/ 
Erläuterungen 

§ 16 Instandhaltung  
Feuerwehreinrichtungen sind in Stand zu halten und 
schadhafte Ausrüstungen, Geräte und Fahrzeuge 
unverzüglich der Benutzung zu entziehen.  

§ 10 Instandhaltung  
Feuerwehreinrichtungen sind in Stand zu halten. Die 
Unternehmerin bzw. der Unternehmer hat dafür zu 
sorgen, dass schadhafte Ausrüstungen, Geräte und 
Feuerwehrfahrzeuge unverzüglich der Benutzung 
entzogen werden, wenn die Schadhaftigkeit die Si-
cherheit oder Gesundheit von Feuerwehrangehörigen 
gefährden könnte.  

 

V. Prüfungen (neu § 11)     

§ 30 Sichtprüfungen  
Feuerwehr-Sicherheitsgurte, Fangleinen, Sprung-
Rettungsgeräte, Leitern und ortsveränderliche elekt-
rische Betriebsmittel sind nach jeder Benutzung einer 
Sichtprüfung auf Abnutzung und Fehlerstellen zu un-
terziehen. 

§ 11 Prüfungen  
(1) Die Unternehmerin bzw. der Unternehmer hat zu 
veranlassen, dass Ausrüstungen, Geräte und persön-
liche Schutzausrüstungen nach jeder Benutzung ei-
ner Sichtprüfung unterzogen werden.  

Nicht nur Prüfen, son-
dern auch Handeln. 

§ 31 Regelmäßige Prüfungen  
Feuerwehr-Sicherheitsgurte, Hakengurte, Fangleinen, 
Luftheber, Sprungrettungsgeräte, Hubrettungsgerä-
te, Drehleitern mit Handantrieb, Anhängeleitern, 
tragbare Leitern, Seile und hydraulisch betätigte Ret-
tungsgeräte sowie Druck- und Saugschläuche sind 
regelmäßig zu prüfen. Über das Ergebnis der Prüfun-
gen ist ein schriftlicher Nachweis zu führen. 

(2) Ausrüstungen, Geräte, Prüfgeräte, Prüfeinrich-
tungen und persönliche Schutzausrüstungen sind - 
ergänzend zu den Sichtprüfungen gemäß Absatz 1 - 
regelmäßig durch geeignete Personen zu prüfen. Das 
Ergebnis dieser Prüfungen ist zu dokumentieren. 
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Ursprungsfassung 

 
UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997] 

 

 
Änderungen 

 
DGUV Vorschrift 49 [06/2018] 

 

Begründung/ 
Erläuterungen 

 (3) Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat 
Ausrüstungen, Geräte und persönliche Schutzausrüs-
tungen einer außerordentlichen Prüfung durch befä-
higte Personen zu unterziehen, wenn außergewöhnli-
che Ereignisse stattgefunden haben, die schädigende 
Auswirkungen haben können oder z. B. eine Sicht-
prüfung Schäden, Mängel oder mögliche Einschrän-
kungen der Schutzfunktion ergeben hat. 

Nicht nur Prüfen, son-
dern auch Handeln. 

 (4) Werden Schäden oder Mängel festgestellt, die die 
Sicherheit oder Gesundheit von Feuerwehrangehöri-
gen gefährden könnte, oder bestehen Zweifel an ih-
rer Funktionsfähigkeit, so sind die Ausrüstungen, 
Geräte sowie die persönlichen Schutzausrüstungen 
unverzüglich der Benutzung zu entziehen und erfor-
derlichenfalls einer Instandsetzung zuzuführen. 

 (5) Stellt eine Feuerwehrangehörige oder ein Feuer-
wehrangehöriger Schäden oder Mängel an Ausrüs-
tungen, Feuerwehrfahrzeugen, Geräten oder persön-
lichen Schutzausrüstungen fest oder zweifelt an de-
ren Funktionsfähigkeit, hat sie oder er dies unverzüg-
lich der zuständigen Führungskraft zu melden. 
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III. Bau und Ausrüstung  
Allgemeines 

  

§ 3 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Feu-
erwehreinrichtungen gemäß den Bestimmungen des 
Abschnittes III beschaffen sind.  

  

§ 3a. (1) Für Feuerwehreinrichtungen, die unter den 
Anwendungsbereich der Richtlinie des Rates vom 14. 
Juni 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten für Maschinen (89/392/EWG), zuletzt 
geändert durch die Richtlinie des Rates vom 20. Juni 
1991 (91/368/EWG), und der Richtlinie des Rates 
vom 30. November 1989 über Mindestvorschriften 
für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung 
von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit 
(89/655/EWG) fallen, gelten die nachfolgenden Best-
immungen:  

  

(2) Für Feuerwehreinrichtungen, die unter den An-
wendungsbereich der [...] fallen und nach dem [...] 
erstmals in Betrieb genommen werden, gelten an-
statt der Beschaffenheitsanforderungen dieses Ab-
schnitts die Beschaffenheitsanforderungen des An-
hangs I der Richtlinie. Der Unternehmer darf diese 
Feuerwehreinrichtungen nur in Betrieb nehmen, 
wenn ihre Übereinstimmung mit den Bestimmungen 
der Richtlinie durch eine EG-Konformitätserklärung 
nach Anhang II sowie das EG-Zeichen nach Anhang 
III der Richtlinie nachgewiesen ist.  
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(3) Absatz 2 gilt nicht für Feuerwehreinrichtungen, 
die den Bestimmungen dieses Abschnitts entspre-
chen und bis zum 31. Dezember 1994 in den Verkehr 
gebracht worden sind.  
(4) Feuerwehreinrichtungen, die nicht unter Absatz 2 
fallen, müssen spätestens am 1. Januar 1997 min-
destens den Anforderungen der Richtlinie 
89/655/EWG entsprechen. 

  

 III. Feuerwehreinrichtungen   

§ 4 Bauliche Anlagen  § 12 Bauliche Anlagen  
 

 

(1) Bauliche Anlagen müssen so eingerichtet und 
beschaffen sein, dass Gefährdungen von Feuerwehr-
angehörigen vermieden und Feuerwehreinrichtungen 
sicher untergebracht sowie bewegt oder entnommen 
werden können.  

(1) Die Unternehmerin oder der Unternehmer ist da-
für verantwortlich, dass bauliche Anlagen so einge-
richtet sind und betrieben werden, dass insbesonde-
re unter Einsatzbedingungen Gefährdungen von Feu-
erwehrangehörigen vermieden werden sowie Feuer-
wehreinrichtungen und persönliche Schutzausrüstung 
sicher untergebracht, bewegt oder entnommen wer-
den können. 

 

(2) Verkehrswege und Durchfahrten von Feuerwehr-
häusern müssen so angelegt sein, dass auch unter 
Einsatzbedingungen Gefährdungen der Feuerwehr-
angehörigen durch das Bewegen der Fahrzeuge ver-
mieden werden. 

(2) Übungsanlagen und Übungsflächen müssen so 
gestaltet sein, dass ein sicherer Betrieb und eine 
schnelle Rettung von Feuerwehrangehörigen ge-
währleistet sind.  
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(3) Atemschutz-Übungsanlagen müssen so eingerich-
tet sein, dass eine schnelle Rettung von Feuerwehr-
angehörigen sichergestellt ist. 

(3) Bauliche Anlagen müssen so gestaltet und einge-
richtet sein, dass eine Gefährdung insbesondere 
durch Schadstoffe von der Einsatzstelle und eine 
Kontaminationsverschleppung vermieden ist. 

 

(4) Schlauchpflegeanlagen müssen so gestaltet und 
eingerichtet werden, dass Gefährdungen beim Um-
gang mit Schläuchen, durch herabfallende Gegen-
stände und durch Nässe vermieden werden.  

 

 § 13 Geräte, Ausrüstungen und Feuerwehr-
fahrzeuge  

 

§ 7 Kraftbetriebene Aggregate  
Kraftbetriebene Aggregate müssen so beschaffen 
und ausgerüstet sein, dass Gefährdungen der Feu-
erwehrangehörigen beim Be- und Entladen, beim 
Tragen, bei der Inbetriebnahme sowie beim Betrieb 
vermieden werden.  

(1) Geräte und Ausrüstungen müssen so ausgewählt 
werden und ausgerüstet sein, dass insbesondere un-
ter Einsatzbedingungen Gefährdungen von Feuer-
wehrangehörigen beim Be- und Entladen, Tragen, 
Handhaben sowie Betreiben vermieden werden. 

 

§ 6 Leitern, Hubrettungsgeräte und Hubar-
beitsbühnen  
(1) Leitern, Hubrettungsgeräte und Hubarbeitsbüh-
nen müssen so beschaffen und ausgerüstet sein, 
dass Standfestigkeit und Tragfähigkeit unter Einsatz-
bedingungen gewährleistet sind. 

(2) Leitern und Hubrettungsgeräte müssen so aus-
gewählt und ausgerüstet sein, dass insbesondere 
unter Einsatzbedingungen ein sicherer Gebrauch so-
wie die Standfestigkeit und Tragfähigkeit gewährleis-
tet sind.  
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(2) Bei maschinell betriebenen Leitern und Hubret-
tungsgeräten müssen zwei voneinander unabhängige 
Einrichtungen vorhanden sein, die jede für sich allein 
auch bei ausgeschaltetem Antrieb die Leiter und das 
Hubrettungsgerät sicher in jeder Stellung halten 
kann. 

(3) Maschinell betriebene Leitern und Hubrettungs-
geräte müssen so ausgewählt werden und ausgerüs-
tet sein, dass der Hubrettungssatz/die Hubeinrich-
tung auch bei ausgeschaltetem Antrieb sicher in je-
der Stellung gehalten werden kann. Zusätzlich zum 
Bedienstand im Rettungskorb muss am Fahrzeug ein 
Hauptsteuerstand mit Vorrangschaltung vorhanden 
sein. Not- und Gefahren-situationen im Korb müssen 
vom Hauptsteuerstand aus jederzeit wahrnehmbar 
sein. Der Korb muss von dort aus in einen sicheren 
Bereich gefahren werden können. Eine schnelle Ret-
tung der auf dem Hubrettungsgerät befind-lichen 
Personen muss möglich sein.  

 

 (4) Die im Einsatz- und Übungsdienst verwendeten 
elektrischen Anlagen und Betriebsmittel müssen so 
ausgewählt werden und ausgerüstet sein, dass elekt-
rische Gefährdungen bei den dort zu erwartenden 
Bedingungen für Feuerwehrangehörige vermieden 
sind.  

 

§ 5 Feuerwehrfahrzeuge und  
-anhänger  
Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger müssen so ge-
staltet sein, dass beim Verladen, Transport und Ent-
laden der Geräte Gefährdungen vermieden werden.  

(5) Feuerwehrfahrzeuge müssen so ausgewählt wer-
den und ausgerüstet sein, dass beim Verladen, 
Transport und Entladen der Geräte Gefährdungen für 
Feuerwehrangehörige insbesondere unter Einsatzbe-
dingungen vermieden werden.  
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§ 11 Kleinboote für die Feuerwehr  
Kleinboote für die Feuerwehr müssen auch in vollge-
schlagenem Zustand schwimmfähig und so gestaltet 
und ausgerüstet sein, dass sie den Anforderungen 
bei Feuerwehreinsätzen genügen. 

(6) Kleinboote für die Feuerwehr müssen auch in 
vollgeschlagenem Zustand schwimmfähig und so 
ausgewählt werden und ausgerüstet sein, dass Ge-
fährdungen von Feuerwehrangehörigen vermieden 
werden. 

 

 (7) Feuerwehrfahrzeuge müssen so ausgewählt wer-
den und ausgerüstet sein, dass deren Aufstiege, Trit-
te, Haltegriffe, Bedienstände sowie begehbare Flä-
chen und Standplätze ein sicheres Ein- und Ausstei-
gen, Begehen und Tätigwerden, insbesondere unter 
Einsatzbedingungen, ermöglichen.  

 

§ 8 Sprungrettungsgeräte  
Sprungrettungsgeräte müssen den zu erwartenden 
Belastungen Stand halten und eine sichere Handha-
bung ermöglichen.  

  

§ 9 Luftheber  
Die Stellteile der Befehlseinrichtungen von Lufthe-
bern müssen so angeordnet, gestaltet und gekenn-
zeichnet sein, dass sich Feuerwehrangehörige nicht 
in Bereiche bewegter Lasten bewegen müssen und 
der Schaltsinn eindeutig erkennbar ist. Die Einleitung 
der Bewegungen darf nur über Befehlseinrichtungen 
mit selbsttätiger Rückstellung und nur aus der Null-
stellung erfolgen. 
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§ 10 Hydraulisch betätigte Rettungsgeräte  
(1) Hydraulisch betätigte Rettungsgeräte müssen so 
gestaltet und bemessen sein, dass sie auch von einer 
Person allein betätigt werden können. Die Stellteile 
von Befehlseinrichtungen müssen außerhalb der 
Wirkbereiche der Rettungsgeräte angeordnet sein 
und so gestaltet und gekennzeichnet sein, dass der 
Schaltsinn eindeutig erkennbar ist.  
(2) Beim Loslassen der Stellteile von Befehlseinrich-
tungen oder bei unbeabsichtigtem Druckabfall müs-
sen die beweglichen Teile der Rettungsgeräte in der 
jeweiligen Lage bleiben. Die Einleitung der Bewe-
gungen darf nur über Befehlseinrich-tungen mit 
selbsttätiger Rückstellung und nur aus der Nullstel-
lung erfolgen. Bei Wiederanfahren unter Last dürfen 
keine gegenläufigen Bewegungen auftreten. 
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§ 12 Persönliche Schutzausrüstungen  
(1) Zum Schutz vor den Gefahren des Feuerwehr-
dienstes bei Ausbildung, Übung und Einsatz müssen 
folgende persönliche Schutzausrüstungen zur Verfü-
gung gestellt werden: 

§ 14 Persönliche Schutzausrüstungen  
(1) Zum Schutz vor den Gefährdungen bei Ausbil-
dung, Übung und Einsatz müssen geeignete persön-
liche Schutzausrüstungen ausgewählt und zur Verfü-
gung gestellt werden.  
Zur Mindestausstattung gehören:  

 

1. Feuerwehrschutzanzug 1. Feuerwehrschutzkleidung  

2. Feuerwehrhelm mit Nackenschutz  2. Feuerwehrhelm mit Nackenschutz  

3. Feuerwehrschutzhandschuhe  3. Feuerwehrschutzhandschuhe  

4. Feuerwehrschutzschuhwerk  4. Feuerwehrschutzschuhe  

(2) Bei besonderen Gefahren müssen spezielle per-
sönliche Schutzausrüstungen vorhanden sein, die in 
Art und Anzahl auf diese Gefahren abgestimmt sind.  

(2) Bei besonderen Gefahren müssen zusätzlich spe-
zielle persönliche Schutzausrüstungen in ausreichen-
der Anzahl vorhanden sein, die in Art und Anzahl auf 
diese Gefahren abgestimmt sind.  
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IV. Betrieb  IV. Betrieb   

Allgemeines  
§ 13. Die Bestimmungen des Abschnittes IV richten 
sich an den Unternehmer. Die Bestimmungen der §§ 
17 Abs. 1, 19, 20, 23 bis 25, 27 Abs. 1, 28 Abs. 2, 29 
Abs. 1 und 30 richten sich auch an den Feuerwehr-
angehörigen.  

  

§ 17 Verhalten im Feuerwehrdienst  
(1) Im Feuerwehrdienst dürfen nur Maßnahmen ge-
troffen werden, die ein sicheres Tätigwerden der 
Feuerwehrangehörigen ermöglichen. Im Einzelfall 
kann bei Einsätzen zur Rettung von Menschenleben 
von den Bestimmungen der Unfallverhütungsvor-
schriften abgewichen werden.  

§ 15 Verhalten im Feuerwehrdienst  
(1) Im Feuerwehrdienst dürfen nur Maßnahmen ge-
troffen werden, die ein sicheres Tätigwerden der 
Feuerwehrangehörigen ermöglichen. Dabei müssen 
insbesondere bei Einsätzen und Übungen sich än-
dernde Bedingungen berücksichtigt werden. Im Ein-
zelfall kann bei Einsätzen unter Beachtung des Ei-
genschutzes zur Rettung von Personen aus Lebens-
gefahr von den Bestimmungen der Unfallverhütungs-
vorschriften abgewichen werden.  

Vermeidung 
von Kontaminationen 
der Feuerwehrange-

hörigen durch 
geeignete (Hygiene-) 

Maßnahmen. (2) Die speziellen persönlichen Schutzausrüstungen 
sind je nach der Einsatzsituation zu bestimmen. 

(2) Kontaminationen der Feuerwehrangehörigen sind 
durch geeignete Schutzmaßnahmen zu vermeiden.  

(3) Feuerwehrangehörige, die am Einsatzort durch 
den Straßenverkehr gefährdet sind, müssen hierge-
gen durch Warn- oder Absperrmaßnahmen geschützt 
werden. 

(3) Feuerwehrangehörige, die am Einsatzort durch 
den Straßenverkehr gefährdet sind, müssen hierge-
gen durch geeignete Maßnahmen geschützt werden.  
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 § 16 Benutzung persönlicher Schutzausrüs-
tungen  
Die persönlichen Schutzausrüstungen sind nach den 
zu erwartenden Gefährdungen zu bestimmen und zu 
benutzen. 

 

§ 18 Feuerwehranwärter und Angehörige der 
Jugendfeuerwehren  
(1) Beim Feuerwehrdienst von Feuerwehranwärtern 
und Angehörigen der Jugendfeuerwehren ist deren 
Leistungsfähigkeit und Ausbildungsstand zu berück-
sichtigen.  

§ 17 Kinder und Jugendliche in der Feuerwehr  
(1) Kinder und Jugendliche sind als Feuerwehrange-
hörige geeignet zu betreuen und zu beaufsichtigen. 
Ihr körperlicher und geistiger Entwicklungsstand so-
wie der Ausbildungsstand sind beim Feuerwehrdienst 
zu berücksichtigen. 

Sicherer Kinder- und 
Jugendfeuerwehr-

dienst aufgrund be-
sonderer Schutzbe-

dürftigkeit. 

(2) Feuerwehranwärter dürfen nur gemeinsam mit 
einem erfahrenen Feuerwehrangehörigen eingesetzt 
werden. 

(2) Die Unternehmerin bzw. der Unternehmer hat 
dafür zu sorgen, dass Kinder und Jugendliche als 
Feuerwehrangehörige am Dienst der aktiven Feuer-
wehrangehörigen nur nach landesrechtlichen Best-
immungen und nur außerhalb des Gefahrenbereichs 
unter Aufsicht erfahrener Feuerwehrangehöriger 
mitwirken.  

(3) Angehörige der Jugendfeuerwehren dürfen nur 
nach landesrechtlichen Vorschriften und für Aufga-
ben außerhalb des Gefahrenbereichs eingesetzt wer-
den.  

(3) Die Unternehmerin bzw. der Unternehmer hat 
dafür zu sorgen, dass Kinder und Jugendliche als 
Feuerwehrangehörige an Feuerwehreinsätzen nicht 
teilnehmen. Abweichende landesrechtliche Regelun-
gen hinsichtlich des Einsatzes von jugendlichen Feu-
erwehrangehörigen bleiben hiervon unberührt. 

Siehe § 26 BbgBKG. 
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§ 19 Wasserförderung  
Strahlrohre, Schläuche und Verteiler sind so zu be-
nutzen, dass Feuerwehrangehörige beim Umgang 
mit diesen Geräten sowie durch den Wasserstrahl 
nicht gefährdet werden.  

§ 18 Wasserförderung  
Schläuche und wasserführende Armaturen sind so zu 
benutzen, dass Feuerwehrangehörige beim Umgang 
mit diesen sowie durch den Wasserstrahl nicht ge-
fährdet werden.  

 

§ 20 Betrieb von Verbrennungsmotoren  
(1) Verbrennungsmotoren sind so zu betreiben, dass 
Feuerwehrangehörige durch Abgase nicht gefährdet 
werden.  

§ 19 Betrieb von Feuerwehrfahrzeugen  
(1) Beim Betrieb von Feuerwehrfahrzeugen dürfen 
Feuerwehrangehörige nicht gefährdet werden.  

Siehe Unterweisung. 

(2) Werden Verbrennungsmotoren von Hand ange-
worfen, ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustel-
len, dass Feuerwehrangehörige durch Kurbelrück-
schlag nicht gefährdet werden. 

(2) Feuerwehrfahrzeuge dürfen nur von Personen ab 
dem vollendeten 18. Lebensjahr geführt werden, die 
ihre Befähigung hierzu gegenüber der Unternehmerin 
oder dem Unternehmer nachgewiesen haben, im 
Umgang mit diesen unterwiesen sind, und dafür be-
stimmt wurden.  

 (3) Feuerwehrangehörige sind regelmäßig besonders 
zu unterweisen, wenn sie Feuerwehrfahrzeuge unter 
Verwendung von blauem Blinklicht und Einsatzhorn 
führen. 
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§ 22 Abseilübungen  
Rettungs- und Selbstrettungsübungen sind so durch-
zuführen, dass die Übenden nicht gefährdet werden. 

§20 Rettungs- und Selbstrettungsübungen aus 
Höhen und Tiefen  
(1) Rettungs- und Selbstrettungsübungen aus Höhen 
und Tiefen sind so durchzuführen, dass Feuerwehr-
angehörige nicht gefährdet werden.   
 

 

§ 21 Sprungrettung  
Bei Übungen sind die Sprungrettungsgeräte so zu 
handhaben und die Fallkörper und -höhen so zu 
wählen, dass die Haltemannschaft nicht gefährdet 
wird. Zu Übungszwecken darf nicht gesprungen wer-
den.  

(2) Bei Ausbildung, Übungen und Vorführungen sind 
Sprungrettungsgeräte so zu handhaben sowie Fall-
körper und -höhen so zu wählen, dass die Bedien-
mannschaft nicht gefährdet wird. Zu Ausbildungs-, 
Übungs- und Vorführzwecken darf nicht gesprungen 
werden.  

§ 24 Hydraulisch betätigte Rettungsgeräte  
(1) Bei der Verwendung hydraulisch betätigter Ret-
tungsgeräte ist durch geeignete Maßnahmen darauf 
zu achten, dass Feuerwehrangehörige durch freige-
setzte oder auf andere Gegenstände übertragende 
Energien nicht verletzt werden.  

§ 21 Hydraulisch betätigte Rettungsgeräte 
und Hebekissensysteme  
(1) Hydraulisch betätigte Rettungsgeräte und Hebe-
kissensysteme sind so einzusetzen, dass Feuerwehr-
angehörige nicht gefährdet werden. Dabei sind ins-
besondere Augen- und Gesichtsverletzungen zu ver-
meiden. Zu bewegende Lasten sind gegen unbeab-
sichtigte Lageveränderungen zu sichern.  

 

§ 23 Luftheber  
(1) Die Stellteile der Befehlseinrichtungen von Luft-
hebern sind so aufzustellen, dass die Feuerwehran-
gehörigen weder durch Tragmittel noch durch Lasten 
gefährdet werden. 

(2) Befehlseinrichtungen von Hebekissensystemen 
sind so aufzustellen, dass die Bediener weder durch 
Tragmittel noch durch Lasten gefährdet werden.   
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(2) Luftheber sind so aufzustellen und zu benutzen, 
dass spitze oder scharfe Gegenstände sowie thermi-
sche Einwirkungen tragende Teile des Gerätes nicht 
beschädigen. 

(3) Hebekissensysteme sind so aufzustellen und zu 
benutzen, dass das System durch äußere Einwirkun-
gen nicht beschädigt wird.  

 

§ 25 Dienst an und auf Gewässern  
Besteht die Gefahr, dass Feuerwehrangehörige er-
trinken können, müssen Auftriebsmittel getragen 
werden. Ist dies aus betriebstechnischen Gründen 
nicht möglich, ist auf andere Weise eine Sicherung 
herzustellen.  

§ 22 Dienst an und auf Gewässern  
Besteht die Gefahr, dass Feuerwehran-gehörige er-
trinken können, muss der Unternehmer oder die Un-
ternehmerin dafür sorgen, dass die Feuerwehrange-
hörigen geeignete Auftriebsmittel tragen. Ist dies 
nicht möglich, ist auf andere Weise eine Sicherung 
herzustellen. 

 

§ 26 Tauchereinsatz  
(1) Bei Tauchereinsätzen sind die erforderlichen An-
ordnungen und Maßnahmen zu treffen, um Gefähr-
dungen von Feuerwehrange-hörigen zu vermeiden.  
(2) Feuerwehrangehörige dürfen nur zu solchen Tau-
chereinsätzen herangezogen werden, für die sie aus-
gebildet und für die geeignete Tauchgeräte vorhan-
den sind.  

§ 23 Taucheinsatz  
Taucherinnen oder Taucher der Feuerwehr dürfen 
nur zu solchen Taucheinsätzen herangezogen wer-
den, für die sie ausgebildet und ausgestattet sind.  

 

§ 27 Einsatz mit Atemschutzgeräten  
(1) Können Feuerwehrangehörige durch Sauerstoff-
mangel oder durch Einatmen gesundheitsschädigen-
der Stoffe gefährdet werden, müssen je nach der 
möglichen Gefährdung geeignete Atemschutzgeräte 
getragen werden. 

§ 24 Einsatz mit Atemschutzgeräten  
(1) Können Feuerwehrangehörige durch Sauerstoff-
mangel oder durch Einatmen gesundheitsschädigen-
der Stoffe gefährdet werden, müssen je nach der 
möglichen Gefährdung geeignete Atemschutzgeräte 
benutzt werden. 
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(2) Beim Einsatz mit von der Umgebungsatmosphäre 
unabhängigen Atemschutzgeräten ist dafür zu sor-
gen, dass eine Verbindung zwischen Atemschutzge-
räteträger und Feuerwehrangehörigen, die sich in 
nicht gefährdetem Bereich aufhalten, sichergestellt 
ist.  

(2) Beim Einsatz mit von der Umgebungsatmosphäre 
unabhängigen Atemschutzgeräten ist dafür zu sor-
gen, dass eine Verbindung zwischen Atemschutzge-
räteträgerin oder Atemschutzgeräteträger und Feu-
erwehrangehörigen, die sich im nicht gefährdeten 
Bereich aufhalten, sichergestellt ist. 

 

(3) Je nach der Situation am Einsatzort muss ein Ret-
tungstrupp mit von der Umgebungsatmosphäre un-
abhängigen Atemschutzgeräten zum sofortigen Ein-
satz bereitstehen. 

(3) Ist die Rettung eingesetzter Atemschutzgeräte-
trägerinnen oder Atemschutzgeräteträger ohne 
Atemschutz nicht möglich, müssen Sicherheitstrupps 
in ausreichender Zahl zur sofortigen Rettung bereit 
stehen. Eine Überwachung der eingesetzten Atem-
schutzgeräteträgerinnen und Atemschutzgeräteträger 
ist sicherzustellen Es sind geeignete Maßnahmen zur 
Notfallrettung vorzusehen. 

§ 28 Einsturz- und Absturzgefahren  
(1) Bei Objekten, deren Standsicherheit zweifelhaft 
ist, müssen Sicherungs-maßnahmen gegen Einsturz 
getroffen werden, soweit dies zum Schutz der Feu-
erwehrangehörigen erforderlich ist.   

§ 25 Einsturz- und Absturzgefahren  
(1) Bei Objekten, deren Standsicherheit zweifelhaft 
ist, müssen zum Schutz der Feuerwehrangehörigen 
Sicherungsmaßnahmen getroffen werden. 

 

 (2) Besteht die Gefahr eines Absturzes müssen zum 
Schutz der Feuerwehrangehörigen Sicherungsmaß-
nahmen hiergegen getroffen werden.  
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(2) Decken und Dächer, die für ein Begehen aus 
konstruktiven Gründen oder durch Brand und sonsti-
ge Einwirkungen nicht ausreichend tragfähig sind 
sowie sonstige Stellen mit Absturzgefahr dürfen nur 
betreten werden, wenn Sicherungsmaßnahmen ge-
gen Durchbruch und Absturz getroffen sind.  

(3) Decken und Dächer, die für ein Begehen aus 
konstruktiven Gründen oder durch Brand und sonsti-
ge Einwirkungen nicht ausreichend tragfähig sind 
sowie sonstige Stellen mit Absturzgefahr dürfen nur 
betreten werden, wenn Sicherungsmaßnahmen ge-
gen Durchbruch und Absturz getroffen sind.   

 

§ 29 Gefährdung durch elektrischen Strom  
(1) Es dürfen nur solche ortsveränderlichen elektri-
schen Betriebsmittel eingesetzt werden, die entspre-
chend den zu erwartenden Einsatzbedingungen aus-
gelegt sind.  

§ 26 Gefährdung durch elektrischen Strom  
(1) Feuerwehrangehörige dürfen nicht durch elektri-
schen Strom gefährdet werden.  
(2) Muss im Ausnahmefall die Stromversorgung aus 
fremden elektrischen Netzen erfolgen, ist durch Ver-
wendung einer Personenschutzeinrichtung sicherzu-
stellen, dass keine Gefahren für Feuerwehrangehöri-
ge entstehen. 

 

(2) Bei Einsätzen in elektrischen Anlagen und in de-
ren Nähe sind Maßnahmen zu treffen, die verhin-
dern, dass Feuerwehrangehörige durch elektrischen 
Strom gefährdet werden. 

(3) Bei Einsätzen in elektrischen Anlagen und in de-
ren Nähe sind Maßnahmen zu treffen, die verhin-
dern, dass Feuerwehrangehörige durch elektrischen 
Strom gefährdet werden.  

 



 
30 

 

 
Ursprungsfassung 

 
UVV Feuerwehren (GUV-V C53) [01/1997] 

 

 
Änderungen 

 
DGUV Vorschrift 49 [06/2018] 

 

Begründung/ 
Erläuterungen 

VI. Ordnungswidrigkeiten (neu V.)  V. Ordnungswidrigkeiten (alt VI.)  

§ 32 Ordnungswidrigkeiten  
Ordnungswidrig im Sinne des § 209 Abs. 1 Nr. 1 
Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig den Bestimmungen 
des  
– § 3a Abs. 2 Satz 2,  
– § 3 in Verbindung mit §§ 4 Abs. 2 bis 4, 6 bis 12 
oder  
– § 13 in Verbindung mit §§ 16, 21, 22 oder 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zuwiderhandelt. 

§ 27 Ordnungswidrigkeiten  
Ordnungswidrig im Sinne des § 209 Absatz 1 Nr. 1 
Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig den Bestimmungen 
des  
- § 6 Absatz 3 Satz 1 und 2,  
- § 10 Satz 2,  
- § 11 Absatz 2, 3 oder 4  
- § 12 Absatz 1 oder 2,  
- § 13,  
- § 14 Absatz 1 oder 2,  
- § 17 Absatz 2 oder 3,  
- § 19 Absatz 2 i. V. m. § 6 Absatz 1 Satz 1,  
- § 20 Absatz 2 Satz 2,  
- § 21 Absatz 1 Satz 3,  
- § 22,  
- § 23 i. V. m. § 6 Absatz 1 Satz 1,  
- § 24 Absatz 1,  
- § 25 Absatz 2 oder 3 oder  
- § 26 Absatz 2  
 
zuwiderhandelt.  
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VII. Übergangsregelungen (neu VI.)  VI. Übergangsregelungen (alt VII.)   

§ 33 Übergangsregelungen  
(1) Soweit beim In-Kraft-Treten dieser Unfallverhü-
tungsvorschrift bauliche Anlagen errichtet oder Feu-
erwehrfahrzeuge beschafft sind, die den Anforderun-
gen dieser Unfallverhütungsvorschrift nicht entspre-
chen, sind die Bestimmungen dieser Unfallverhü-
tungsvorschrift nur bei wesentlichen Erweiterungen 
oder Umbauten anzuwenden.  

§ 28 Übergangsregelungen  
(1) Soweit beim In-Kraft-Treten dieser Unfallverhü-
tungsvorschrift Feuerwehreinrichtungen den Anfor-
derungen dieser Unfallverhütungsvorschrift nicht 
entsprechen und durch diese keine Gefahr für die 
Gesundheit der Feuerwehrangehörigen zu erwarten 
ist, finden die Bestimmungen dieser Unfallverhü-
tungsvorschrift keine Anwendung. Bei Nutzungsän-
derungen, wesentlichen Erweiterungen oder Umbau-
ten von baulichen Anlagen und Feuerwehrfahrzeugen 
sind die Anforderungen der Unfallverhütungsvor-
schrift zu erfüllen. 

 

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 kann der Träger der 
gesetzlichen Unfallversicherung bestimmen, dass 
eine bauliche Anlage oder ein Feuerwehrfahrzeug 
entsprechend dieser Unfallverhütungsvorschrift ge-
ändert wird, wenn ohne die Änderung erhebliche 
Gefahren für Leben oder Gesundheit der Feuerwehr-
angehörigen zu befürchten sind.  

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 kann die Trägerin 
oder der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 
bestimmen, dass Feuerwehreinrichtungen entspre-
chend dieser Unfallverhütungsvorschrift geändert 
werden, wenn ohne die Änderung eine Gefahr für 
das Leben oder eine erhebliche Gefahr für die Ge-
sundheit der Feuerwehrangehörigen zu befürchten 
ist. 
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VIII. In-Kraft-Treten (neu VII.) VII. In-Kraft-Treten (alt VIII.)  

§ 34 In-Kraft-Treten  
Diese Unfallverhütungsvorschrift tritt am 1. Januar 
1993 in Kraft. Der 2. Nachtrag zu dieser Unfallverhü-
tungsvorschrift tritt am 1. Januar 1997 in Kraft.  

§ 29 In-Kraft-Treten  
Diese Unfallverhütungsvorschrift tritt am  
0 .0 .2019 in Kraft. 

 Anlage 1  

Gefährdende Tätigkeit Nachuntersuchungsfristen 
(Monaten) 

Tragen von Atemschutz-
geräten 

 

Personen bis 50 Jahre  36 

Personen über 50 Jahre:   

Gerätegewicht bis 5 kg  24 

Gerätegewicht über 5 kg 12 

Tauchen  
(Feuerwehrtauchen) 

12 

 Regelmäßige Eignungsuntersuchungen (§ 6 Abs. 3) 
sind  
nicht erforderlich für das Tragen von Atemschutzge-
räten:  

 bis 3 kg Gewicht und ohne Atemwiderstand,  
 bis 3 kg Gewicht und Atemwiderstand bis 5 

mbar, wenn die Tragezeit weniger als 30 Mi-
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nuten pro Tag beträgt,  
 bis 5 kg Gewicht, wenn es sich um Fluchtgerä-

te oder Selbstretter handelt, die ausschließlich 
zur Flucht oder Selbstrettung getragen wer-
den.  

 
Die Nachuntersuchung ist jeweils vor Ablauf der in 
der Tabelle genannten 12, 24 oder 36 Monate be-
rechnet ab dem Zeitpunkt der letzten Untersuchung 
durchzuführen. 

Anhang: Vorschriften und Regeln (neu Anhang 2 zur 
Regel)   

  

 

Notizen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


